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Durchführungsbestimmungen für die Platzierungsspiele 

in der Verbandsliga Frauen 2016/2017 

 
1. Die Abschlusstabelle der Verbandsliga Frauen 2016/2017 ergib sich nach der 

Durchführung von Platzierungsspielen. Die nach der Punktspielrunde gleichplatzierten 

Mannschaften beider Staffeln ermitteln in Hin- und Rückspiel die jeweils besser 

platzierte Mannschaft in der Abschlusstabelle.  Es spielen also Platz 1 der Staffel I 

gegen Platz 1 der Staffel II, Platz 2 der Staffel I gegen Platz 2 der Staffel II, usw. 

 

2. Spieltermine 

12.03.2017  09:00 Uhr  - Heimrecht für die Mannschaften aus der  Staffel II 

26.03.2017  09:00 Uhr  - Heimrecht für die Mannschaften aus der  Staffel I 

Abweichungen zu diesen Terminen werden unmittelbar nach Abschluss der Staffel-

spiele festgelegt und auf der TKV-Seite veröffentlicht. 

 

3. Spielverlegung 

Eine Verlegung der Platzierungsspiele ist auf Grund des Terminplanes nicht möglich.  

 

4. Spielwertung 

 Sieger nach Hin- und Rückspiel und damit in der Abschlusstabelle besser platziert 

ist die Mannschaft mit der höchsten Tabellenpunktzahl der beiden Spiele (>2). 

 Bei Tabellenpunktzahl 2:2 entscheidet die höchste Mannschaftspunktzahl (>8) 

 Bei Mannschaftspunktzahl 8:8 entscheidet die höchste Satzpunktzahl (>24) 

 Bei Satzpunktzahl 24:24 erfolgt ein Sudden Victory. 

1 - Spieler 5 und 6 jeder Mannschaft spielen 

2 - auf den zuletzt bespielten Bahnen 

3 - je 3 Würfe mit Addition der Kegel 

4 - höhere Anzahl Kegel ist Gewinner 
5 - besteht Kegelgleichheit: Bahnwechsel 

(nur auf zuletzt bespielten zwei Bahnen) 

6 - zurück zu Ziffer 3 bis Sieger nach 4 ermittelt ist 

 

5. Schiedsrichtereinsatz 

Die für die jeweiligen Paarungen eingesetzten Schiedsrichter haben sich  

vor dem Rückspiel über den Stand zu informieren und gegebenenfalls die 

Entscheidung gemäß Pkt. 4 zu treffen. 


